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Unter Aufrechnung wird die Tilgung 
von einander aufrecht gegenüber ste

henden Forderungen im Wege der direkten 
Verrechnung verstanden, d. h. es kommt 
zur Aufhebung einer Forderung durch eine 
Gegenforderung. 

Voraussetzungen einer einseiti-
gen aufrechnung

Eine Aufrechnung kann natürlich einver
nehmlich, das heißt mit Zustimmung bei
der Vertragsparteien, durchgeführt wer
den. Unter bestimmten Voraussetzungen 
kann eine Aufrechnung jedoch auch ein
seitig, das heißt ohne jede Zustimmung 
der Gegenseite, vorgenommen werden. 
Voraussetzungen für eine einseitige Auf
rechnung und letztlich auch für ihre Zuläs
sigkeit und Wirksamkeit sind:

 • die Gleichartigkeit der Forderungen,
 • die Gegenseitigkeit der Forderungen,
 • die Fälligkeit,
 • eine Aufrechnungserklärung und
 • das Nichtvorliegen eines Aufrechnungs
verbotes.

Gleichartigkeit der Forderungen bedeu
tet, dass es sich beispielsweise auf beiden 
Seiten um Geldforderungen handelt. Die 
Aufrechnung zwischen einem Anspruch 
auf Geld und einem Anspruch auf Über
gabe einer Sache, wäre einseitig nicht zu
lässig. Gegenseitigkeit liegt dann vor, wenn 
die wechselseitigen Forderungen zwischen 
denselben Rechtspersonen (hier: zwischen 
dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer) 
bestehen. Der Arbeitgeber behauptet einen 
Anspruch auf Schadenersatz, der Arbeit
nehmer hat einen Anspruch auf Bezahlung 
des Entgelts für die erbrachte Arbeitsleis
tung. 
Die wechselseitigen Forderungen müssen 
fällig, das heißt klagbar sein. Zusätzlich be

darf eine einseitige Aufrechnung einer ex
pliziten Aufrechnungserklärung, wodurch 
zur Kenntnis gebracht werden muss, dass 
der Arbeitgeber seinen Schadenersatzan
spruch mit den Entgeltforderungen des 
Arbeitnehmers aufrechnet und einen all
fälligen Restbetrag ausbezahlt. 

Da eine Aufrechnung, vor allem durch den 
Arbeitgeber, eine missbräuchliche Verwen
dung finden könnte, hat der Gesetzgeber 
zum Schutz des Arbeitnehmers Aufrech-
nungsbeschränkungen/verbote im Dienst
nehmerhaftpflichtgesetz (DHG) sowie in 
der Exekutionsordnung (EO) vorgesehen. 

aufrechnungsbeschränkung 
im DhG

§ 7 DHG normiert, dass während des auf
rechten Bestandes des Dienstverhältnisses 
eine Aufrechnung von Ansprüchen gegen 
den Dienstnehmer nur dann zulässig ist, 
sofern der Dienstnehmer nicht innerhalb 
von 14 Tagen ab Zugehen der Aufrech
nungserklärung dieser widerspricht. Die
se Bestimmung gilt jedoch nicht im Falle 
der Aufrechnung aufgrund eines rechts
kräftigen Urteils. Während des aufrechten 
Bestandes eines Dienstverhältnisses hat 
der Arbeitgeber somit dem Arbeitnehmer 
über die Aufrechnung mittels gesonderter 
Erklärung zu informieren, wodurch das 
Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers zu 
laufen beginnt. Sofern der Arbeitnehmer 
nicht innerhalb von 14 Tagen der seitens 
des Arbeitgebers abgegebenen Aufrech
nungserklärung widerspricht, ist die Auf
rechnung grundsätzlich zulässig, wobei 

– wie noch näher ausgeführt wird – das 
Existenzminimum des Arbeitnehmers 
grundsätzlich als Grenze der Aufrechnung 
zu beachten ist. 
Für den Fall, dass der Arbeitnehmer der 
Aufrechnung widerspricht, darf diese nicht 
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durchgeführt werden. Rechnet der Arbeit
geber dennoch auf, so kann der Arbeitneh
mer auf Ausbezahlung des vorenthaltenen 
Entgeltes klagen und unter Umständen be
rechtigt aus dem Dienstverhältnis vorzeitig 
wegen nicht gerechtfertigter Vorenthaltung 
des Entgelts durch den Arbeitgeber austre
ten. 

aufrechnungsbeschränkung 
in der eO

Wie bereits ausgeführt ist bei Aufrechnun
gen im Arbeitsrecht – bis auf einige weni
ge Ausnahmen – das Existenzminimum 
des Arbeitnehmers zu berücksichtigen, 
das heißt dem Arbeitnehmer muss nach 
Durchführung der Aufrechnung das Exis
tenzminimum verbleiben. Dies bedeutet 
im Ergebnis, dass ein allfälliger Schadener
satz unter Umständen über mehrere Mona
te hinweg in Teilbeträgen zur Aufrechnung 
gelangen muss, damit die Existenz des Ar
beitnehmers sowie seine allenfalls beste
henden Unterhaltspflichten gegenüber Fa
milienmitgliedern nicht gefährdet werden.

§ 293 Abs. 3 EO normiert, dass eine Auf
rechnung gegen den der Exekution entzo
genen Teil der Forderung, das heißt unter 
das jeweilige konkrete  Existenzminimum, 
nur in folgenden Fällen ausnahmsweise zu
lässig ist:

 • Geltendmachung eines Vorschusses;
 • Geltendmachung einer im rechtlichen 
Zusammenhang stehenden Gegenforde
rung, oder

 • Geltendmachung einer Schadenersatzfor
derung, sofern der Schaden vorsätzlich 
zugefügt wurde.

Der »rechtliche Zusammenhang« (Konne
xität) wird von der geltenden Rechtspre
chung sehr eng interpretiert. Beispielswei
se besteht zwischen einer Gegenforderung 
des Arbeitgebers und dem Arbeitsentgelt 
des Arbeitnehmers nicht immer ein recht
licher Zusammenhang. Dieser besteht bei
spielsweise nicht zwischen einem Entgelt
anspruch des Arbeitnehmers und dem 
Anspruch des Arbeitgebers auf Benüt
zungsentgelt für die Privatnutzung eines 
Dienstfahrzeuges oder für die Rückforde
rung von Überbezügen im Falle von irrtüm
lichen Zahlungen. Konnexität ist jedoch 
anzunehmen im Falle von (rechtmäßig 
vereinbarten) Ausbildungskostenrück

ersätzen sowie die Rückverrechnung zu 
viel bezahlter Sonderzahlungen bei unter
jährigem Austritt. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass bei For
derungen des Arbeitgebers, bei denen 
keine Konnexität besteht, das Entgelt des 
Arbeitnehmers nicht unter das Existenz
minimum aufgerechnet werden darf; es 
ist lediglich ein Abzug »vom pfändbaren 
Betrag« möglich. Unter das Existenzmi
nimum darf beispielsweise auch im Fal
le einer bloß fahrlässigen Schädigung des 
Arbeitgebers durch den Arbeitnehmer 
nicht aufgerechnet werden. Anders gewen
det: Lediglich bei vorsätzlicher Schädigung 
des Arbeitgebers durch den Arbeitnehmer 
darf das Existenzminimum des Arbeitneh
mers unberücksichtigt bleiben und eine 
Aufrechnung mit dem vollen (Teil)Betrag 
erfolgen. 

Fazit

Wesentlich ist sohin, dass für eine in Aus
sicht genommene Aufrechnung durch den 
Arbeitgeber gegen eine Entgeltforderung 
des Arbeitnehmers jedenfalls eine Auf
rechnungserklärung notwendig ist, welcher 
der Arbeitnehmer während aufrechten Be
stands des Dienstverhältnisses widerspre
chen kann. Nach Beendigung des Dienst
verhältnisses ist die Aufrechnung einfacher 
durchzuführen. Des Weiteren ist im Falle 

einer Aufrechnung durch den Arbeitgeber 
zu beachten, dass dem Arbeitnehmer das 
Existenzminimum, dessen Höhe sich auch 
nach den Unterhaltspflichten bestimmt, 
verbleibt. Lediglich in Ausnahmefällen 
kann das Existenzminimum unberücksich
tigt bleiben und der Arbeitgeber mit dem 
Gesamtbetrag bzw. bei größeren Schäden 
mit einem Teil des Gesamtbetrages gegen 
die gesamte Entgeltforderung des Arbeit
nehmers aufrechnen. 

Sofern keine Aufrechnungslage zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer besteht, 
kann ohnehin nur unter Berücksichtigung 
der Bestimmungen des Dienstnehmerhaft
pflichtgesetzes der Anspruch (klagsweise) 
gegenüber dem Arbeitnehmer geltend ge
macht werden.  
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